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Viertes Gesetz 
zur Änderung des Zollgesetzes*) 

Vom 9. September 1964 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz be
schlossen: 

Artikel 1 

§ 77 Abs. 3 des Zollgesetzes vom 14. Juni 1961 
(Bundesgesetzbl. I S. 737), zuletzt geändert durch das 
Dritte Gesetz zur Änderung des Zollgesetzes vom 
25. März 1964 (Bundesgesetzbl. I S. 245), wird wie 
folgt geändert: 

1. In Nummer 1 Buchstabe f wird der Strichpunkt 
durch einen Beistrich ersetzt und folgender Buch
stabe g angefügt: 
„g) zur Durchführung der auf Artikel 42 und 43 

dieses Vertrags gestützten Verordnung 
Nr. 14/64/EWG des Rats über die schrittweise 
Errichtung einer gemeinsamen Marktorgani
sation für Rindfleisch und der dazu ergehen
den Durchführungsvorschriften verpflichtet 
ist oder nach dieser Verordnung und den 
dazu ergehenden Durchführungsvorschriften 
zu Zollsenkungen ermächtigt ist;". 

2. Folgende Nummer 7 wird angefügt: 
„7. insoweit ändern, als es nach dem Abkommen 

zur Gründung einer Assoziation zwischen der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und 
der Türkei vom 12. September 1963 (Bundes
gesetzbl. 1964 II S. 510) und den in der Schluß
akte aufgeführten Zusatzdokumenten zur 
Durchführung des Abkommens erforderlich 
ist." 

Artikel 2 

§ 1 

Der in der Anlage rot schrnffierte Gebietsteil des 
Freihafens Hamburg - Freihafenteil Waltershof -
wird in das Zollgebiet einbezogen. 

•) Ändert Bundcsgcselzbl. 111 613-1 

§ 2 

Der Bundesminister der Finanzen wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung das in der Anlage grün 
schraffierte Gebiet aus dem Zollgebiet auszuschlie
ßen und in den Freihafen Hamburg - Freihafen
teil Waltershof - einzubeziehen, soweit es die wirt
schaftliche Entwicklung erfordert. 

Artikel 3 

Dieses Gesetz gilt nach § 12 Abs. 1 des Dritten 
Uberleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundes
gesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. Rechtsverord
nungen, die auf Grund dieses Gesetzes erlassen 
werden, gelten im Land Berlin nach § 14 des Dritten 
Uberleitungsgesetzes. 

Artikel 4 

Artikel 2 dieses Gesetzes tritt am 1. Juni 1965 in 
Kraft. Im übrigen tritt dieses Gesetz am Tage nach 
seiner Verkündung in Kraft. 

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates 
sind gewahrt. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

Bonn, den 9. September 1964 

Für den Bundespräsidenten 
Der Präsident des Bundesrates 

Diederichs 

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers 
Mende 

Der Bundesminister der Finanzen 
Dr. Dahlgrün 
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Berichtigung , 
des Zweiten Gesetzes zur Änderung und Ergänzung des Gesetzes 

zur Regelung von Ansprüchen aus Lebens- und Rentenversicherungen vom 25. Mai 1964 
(Bundesgesetzbl. I S. 329) und der Neufassung des Gesetzes 

zur Regelung von Ansprüchen aus Lebens- und Rentenversicherungen vom 3. Juli 1964 
(Bundesgesetzbl. I S. 433) 

Zur Sammlung des Bundesrechts, Bundesgesetzbl. III 7602-5 

In Artikel 1 Nr. 12 des Zweiten Gesetzes zur Än
derung und Ergänzung des Gesetzes zur Regelung 
von Ansprüchen aus Lebens- und Rentenversicherun
gen vom 25. Mai 1964 (Bundesgesetzbl. I S. 329) muß 
es statt „ bis zum 1. Juli 1964 oder" heißen „bis zum 
1. Juli 1965 oder ... 

In § 11 d Abs. 2 des Gesetzes zur Regelung von 
Ansprüchen aus Lebens- und Rentenversicherungen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Juli 1964 
(Bundesgesetzbl. I S. 433) sind in Zeile 9 die Worte 
„bis zum 1. Juli 1964 oder" zu ersetzen durch die 
Worte „bis zum 1. Juli 1965 oder ... 

Bonn, den 9. September 1964 

Der Bundesminister der Justiz 
Im Auftrag 

Fleischmann 
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Verkündungen im Bundesanzeiger 

Gemäß § 1 Abs. 2 des Gesetzes über die Verkündung von Rechtsverordnungen vom 30. Januar 1950 
(Bundesgesetzbl. S. 23) wird auf folgende im Bundesanzeiger verkündete Rechtsverordnungen nachrichtlich 
hingewiesen: 

Datum und Bezeichnung der Verordnung 

28. 8. 64 Siebente Verordnung zur Änderung der Ausfuhr
liste - Anlage AL zur Außenwirtschaftsverord
nung -

27. 8. 64 Verordnung PR Nr. 9/64 über die Aufhebung von 
Preisvorschriften für Berufsgruppen, die Gebühren 
erheben 

31. 8. 64 Bekanntmachung der Wasser- und Schiffahrts
direktion Mainz für die Rheinschiffahrt über die 
Regelung des Schiffsverkehrs während der Sper
rung der Südschleuse Kostheim 

31. 8. 64 Verordnung Nr. 20/64 über die Festsetzung von 
Entgelten für Verkehrsleistungen der Binnen
schiffahrt 

12. 6. 64 Anordnung des Präsidenten der Bundesanstalt für 
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung 
über die Ubertragung von Zuständigkeiten auf 
dem Gebiete der beamtenrechtlichen Versorgung 

19. 8. 64 Anordnung des Vorstands der Bundesanstalt für 
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung 
über die Ubertragung von Zuständigkeiten auf 
dem Gebiete der beamtenrechtlichen Versorgung 

Verkündet im 
Bundesanzeiger 
Nr. vom 

161 1. 9. 64 

165 5.9.64 

165 5.9.64 

166 8.9.64 

168 10.9.64 

168 10.9.64 

Tag des 
Inkraft• 
tretens 

1. 9. 64 
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Siehe§ 4 
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